
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/3/22 85/18/0375
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.1991

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §2 Abs1 Z12;

StVO 1960 §2 Abs1 Z17;

StVO 1960 §37;

StVO 1960 §38;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 0104/66 E 23. Mai 1966 RS 1

Stammrechtssatz

Ein Schutzweg an einer Kreuzung gehört noch zum Kreuzungsbereich, und zwar auch dann, wenn er breiter ist als der

Gehsteig.
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